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TOP 47:

Erste Verordnung zur Änderung der Neuartige Lebensmittel-
Verordnung

Drucksache: 498/18

I. Zum Inhalt der Verordnung

Die Europäische Kommission hat folgende drei Durchführungsrechtsakte zu der 

Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

25. November 2015 über neuartige Lebensmittel, zur Änderung der Verordnung 

(EU) Nr. 1169/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Auf-

hebung der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des 

Rates und der Verordnung (EG) Nr. 1852/2001 der Kommission (ABl. L 327 

vom 11.12.2015, S. 1) erlassen: 

- Durchführungsverordnung (EU) 2017/2468 der Kommission vom 20. De-

zember 2017 zur Festlegung administrativer und wissenschaftlicher Anfor-

derungen an traditionelle Lebensmittel aus Drittländern gemäß der Verord-

nung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und des Rates über 

neuartige Lebensmittel (ABl. L 351 vom 30.12.2017, S. 55), 

- Durchführungsverordnung (EU) 2017/2470 der Kommission vom 20. De-

zember 2017 zur Erstellung der Unionsliste der neuartigen Lebensmittel 

gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 des Europäischen Parlaments und 

des Rates über neuartige Lebensmittel (ABl. L 351 vom 30.12.2017, S. 72), 

- Durchführungsverordnung (EU) 2018/456 der Kommission vom 19. März 

2018 über die Verfahrensschritte bei der Konsultation zur Bestimmung des 

Status als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EU) 2015/2283 

des Europäischen Parlaments und des Rates über neuartige Lebensmittel 

(ABl. L 77 vom 20.03.2018, S. 6).

Die Durchführungsverordnungen (EU) 2017/2468 und (EU) 2018/456 konkreti-
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sieren die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten bei der Zulassung traditioneller 

Lebensmittel aus Drittländern und der Einstufung, ob ein Lebensmittel neuartig 

ist oder nicht, hinsichtlich der jeweils wahrzunehmenden Aufgaben. Die Durch-

führungsverordnung (EU) 2017/2470 führt die in der EU zugelassenen neuarti-

gen Lebensmittel auf (sogenannte Unionsliste). 

Mit der vorliegenden Verordnung sollen die sich aus den betreffenden Durch-

führungsrechtsakten für die Mitgliedstaaten ergebenden Aufgaben national dem 

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) übertra-

gen werden. Zudem sollen mit der Verordnung Verstöße gegen das Gebot, nur 

zugelassene, d. h. in der Unionsliste aufgeführte neuartige Lebensmittel in den 

Verkehr zu bringen, bewehrt werden.

II. Empfehlung des Ausschusses

Der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz empfiehlt dem 

Bundesrat, der Verordnung gemäß Artikel 80 Absatz 2 des Grundgesetzes zu-

zustimmen.


